
Es ist Wahlkampf – und die Parteien streiten auch um die 
Kindertagesbetreuung. Das ist erfreulich, denn früher spielte 
das Thema im Vorfeld von Bundestagswahlen keine große 
Rolle, da für die Kindertagesbetreuung primär die Länder 
und Kommunen zuständig sind. Doch es ist an der Zeit, 
dem Thema noch viel mehr Bedeutung beizumessen.

Derzeit unterscheiden sich Kinderbetreuungsangebote und 
auch deren Qualität regional extrem stark. Das verwundert 
nicht, denn nach wie vor schultern Städte, Gemeinden und 
Länder trotz Bundeszuschüssen, etwa für den Kita-Ausbau, 
die Hauptlast der Kosten. Und um die Finanzkraft dieser 
Kommunen und Länder ist es unterschiedlich gut (bezie-
hungsweise schlecht) bestellt. Das gilt sowohl mit Blick auf 
die Zahl der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren 
als auch mit Blick auf ganztägige Betreuungsangebote für 
Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Nach wie vor 
entscheidet also maßgeblich die Finanzkraft und politische 
Prioritätensetzung der Gemeinden und Bundesländer dar-
über, welche Angebote der frühen Bildung und Betreuung 
Kindern und ihren Familien in welcher Qualität zur Ver-
fügung stehen. Ist das gerechtfertigt? Eindeutige Antwort: 
Nein, denn es ist unter dem Gesichtspunkt der Förderung 
aller Bildungspotentiale und einer größeren Bildungsgerech-
tigkeit mehr als problematisch, wenn die Betreuungsqualität 
und damit auch die Qualität der frühkindlichen Bildung vom 
Wohnort abhängen. Sollte sich der Bund deshalb nicht viel 
stärker engagieren (können)? Eindeutige Antwort: Ja!

Denn Fakt ist: Der Bund profitiert enorm von einer umfang-
reichen und qualitativ hochwertigen Kindertagesbetreuung, 
schließlich handelt es sich dabei um Investitionen in unser 
aller Zukunft. Werden Kinder frühzeitig gefördert, gibt es 
später weniger Nachholbedarf und die Bildungsausgaben 
können unter dem Strich sinken. Erreichen die Kinder im 
Laufe ihres Lebens höhere Bildungsabschlüsse und sind 
seltener arbeitslos, steigen die Einkommensteuer- und auch 
die Sozialversicherungseinnahmen. Auch kurzfristig gibt 
es positive Effekte: Ein Kita-Angebot, das es beiden Eltern 

ermöglicht, Beruf und Familie zu vereinbaren, kann die Ein-
nahmen aus Einkommensteuer und Sozialversicherungsbei-
trägen ebenfalls erhöhen, während die Ausgaben für soziale 
Fürsorge sinken. 

Entsprechend sollte der Bund stärker in die Finanzierung 
von Kindertageseinrichtungen einsteigen. Das Grundgesetz 
bietet dafür allerdings nicht viele Spielräume, denn die 
Zuständigkeit für die Kinderbetreuung fällt in den Bereich 
der Kommunen und Länder. Doch was im Hochschulbereich 
geschafft wurde, sollte auch bei der frühen Bildung und 
Betreuung möglich sein: Kooperationsmöglichkeiten der 
beteiligten Akteure und damit eine Lockerung des Koopera-
tionsverbots, ein Neuzuschnitt der Verantwortlichkeiten und 
somit mehr Verbindlichkeit. Kommt es dazu in absehbarer 
Zeit nicht, wären Staatsverträge zwischen Bund und Ländern 
eine gute Alternative. Die bisherigen Verwaltungsabkommen 
alleine sind jedenfalls nicht ausreichend. Verträge, denen der 
Deutsche Bundestag und die 16 Länderparlamente zustim-
men, hätten ein deutlich höheres Maß an Verbindlichkeit.

Die Bund-Länder-Konferenzen zur Weiterentwicklung der 
Qualität im Kita-Bereich sollten fortgeführt und in diesem 
Rahmen konkret über ein Geldleistungsgesetz diskutiert 
werden: Ähnlich wie der Bund über das BaföG ein Hoch-
schulstudium fördert, könnte er auch zweckgebunden und 
adressatengerecht die Bildung und Betreuung in qualitativ 
hochwertigen Kindertageseinrichtungen fördern. Auch wenn 
die deutsche Finanzverfassung einer solchen Bundesbetei-
ligung enge Grenzen setzt, sollte sie doch im Sinne einer 
effizienten und effektiven Förderungsmöglichkeit von Kin-
dern ausgelegt oder eben verändert werden. Ein lohnender 
Transfer wäre es allemal, zumal die Zielgenauigkeit erhöht 
würde: Gruppen, die von guten Bildungs- und Betreuungs-
möglichkeiten besonders profitieren, könnten zusätzlich 
gefördert werden. 

Eine längere Version dieses Kommentars ist am 28. August 
2017 in der Frankfurter Rundschau erschienen.
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